
  
  

  
 
   
 

 

 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

 
 
§ 186         Bauplatzinstallationen  
 
Die für die Erstellung und die Änderung von Bauten und Anlagen auf dem Baugrundstück er-
forderlichen Bauplatzinstallationen, wie Krane, Baracken, Wasser-, Strom- und Telefonan-
schlüsse, Toilettenanlagen und dergleichen, gelten mit der Erteilung der Baubewilligung als 
bewilligt. 
 
Erläuterungen Aus der Baubewilligung folgt, dass auf dem Baugrundstück die für die Bauar-

beiten erforderlichen Installationen angebracht werden dürfen (Krane, Bau-
baracken, Bauwasser, Baustrom, Bautelefon, Toilettenanlagen und derglei-
chen). Ihr Umfang hängt von demjenigen der Bauarbeiten ab, muss also ver-
hältnismässig sein (B 119 vom 12. August 1986, S. 72 [§ 181], in: GR 1986, 
S. 794).  
 

PBV – 
Urteile  – 
Hinweise – 
Verweise – 
Skizzen – 
Muster BZR – 

 
 
 


